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Auftragsbest:itigung  fLir  die  PrLifung  der  Jahresrechnung  2025

Auftragsbestätigung  Aufsfchtsstelle  Liber  den  Datenschutz

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren

An der  RegionalversammLung  vom 27. Juni  2024  wurden  wir  aLs Kontrollorgan  der  RegionaLkonferenz

Bern-Mittelland  RKBM im Sinne  des Gemeindegesetzes  gewähLt.  Gerne  erklären  wir  Annahme  dieser

Wahl.  In der  vorliegenden  Auftragsbestätigung  umschreiben  wir  unseren  Auftrag  zur  Prüfung  der  Jah-

resrechnung  2025 der  RKBM.

Ziel  und  Grundsätze  der  PrLifung

Gemäss  Art.  125 GV prüft  das Kontrollorgan  die  formelle  und materielle  Richtigkeit  von Buchhaltung

und Jahresrechnung  und nimmt  jährlich  mindestens  eine  unangemeLdete  Zwischenrevision  vor.  Ge-

mäss Art.  126  GV erstattet  das Kontrollorgan  dem für  die  Genehmigung  der  Jahresrechnung  zuständi-

gen Organ  Bericht  und stellt  Antrag.

Für die  Erstellung  der  Jahresrechnung  nach bernischen  Vorschriften  ist die  GeschäftsLeitung  verant-

wortlich.  Diese  Verantwortung  beinhaltet  auch  eine  ordnungsrnässige  Buchführung,  eine  angemessene

interne  Kontrotle,  die  AuswahL  und Anwendung  von RegeLn ordnungsmässiger  Rechnungslegung  und

die  Sicherung  der  Vermögenswer'te  der  RKBM. Insbesondere  stellen  die  GeschäftsLeitung  und die  Ge-

schäftsstelle  sicher,  dass  dabei  die  gesetzlichen  und anderen  Vorschriften  (z. B. betreffend  Mehrwert-

steuern,  Sozialversicherungen,  Umweltschutz)  eingehalten  werden.  Diese Verantwortlichkeit  der

RKBM wird  durch  die  Abschlussprüfung  nicht  eingeschränkt.

Dem Kontrollorgan  steht  zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben  das Recht  zur  Einsicht  in die  Akten  der  RKBM

zu. Geschäftsteitung  und GeschäftsstelLe  sind verpflichtet,  dem Kontrollorgan  zur  ErfüLlung  seiner

sonstigen  Informationen  zur  Verfügung  stehen  werden,  die  wir  für  unsere  Prüfung  benötigen.  ALs

TeiL der Prüfung  werden  wir  bei den Verantwortlichen  eine  schriftliche  Bestätigung  (VoLLständig-

keitserklärung)  der  uns 'bei  der  Prüfung  gegebenen  Unterlagen  und  Auskünfte  einhoLen.

Wir  werden  diese  Abschlussprüfung  nach  dem gesetzlichen  Auftrag  sowie  der  Arbeitshilfe  für  Rech-

nungsprüfungsorgane  des Amts  für  Gemeinden  und Raumordnung  des Kantons  Bern  vornehmen.  Da-
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n'ach wird  die Prüfung  so geplant  und durchgeführt,  dass wesentliche  falsche  Aussagen  in der  Jah-

resrechnung  mit  angemessener  Sicherheit  erkannt  werden.

Im Rahmen  der  Durchführung  unserer  Prüfung  werden  wir  das interne  Kontrollsystem  (IKS), soweit

es der  Sicherung  einer  ordnungsmässigen  Rechnungstegung  dient,  prüfen  und beurteilen.  Diese  Prü-

fung  dient  gleichzeitig  dazu,  Art  und Umfang  der  einzelnen  Prüfungshandlungen  in zweckmässiger

Weise  festzulegen.  Wir  werden  die  Nachweise  für  Beträge  und Angaben  auf  der  Basis von Stichpro-

ben prüfen.  Daneben  werden  wir  die  Einhaltung  der  Regeln  der  Rechnungslegung,  die  wesentlichen

Schätzungen  und Annahmen  der Verantwortlichen  sowie  die Darstellung  der  Jahresrechnung  als

Ganzes  prüfen.  Die Berücksichtigung  des IKS stellt  jedoch  keine  Existenzprüfung  im Sinne des

Schweizer  Prüfungsstandards  PS 890'  dar.

Wegen  der  Prüfung  auf  Stichprobenbasis  und anderer  inhärenter  Grenzen  einer  Prüfung  sowie  we-

gen der inhärenten  Grenzen  jedes  Rechnungswesen-Systems  und jedes  internen  Kontrollsystems

existiert  ein nicht  vermeidbares  Risiko,  dass auch  wesentliche  Fehlaussagen  unaufgedeckt  bleiben.

Eine  Abschlussprüfung  beinhaltet  keine  systematische  Suche  nach  dolosen  Handlungen  oder  sonsti-

gen Verstössen  gegen  gesetztiche  und andere  Vorschriften.  FaLLs solche  nicht  aufgedeckt  werden,

können  wir  nicht  dafür  einstehen.

Aufstchtsstelle  Liber  den  Datenschutz

Gemäss  Art.  43a  des Geschäftsregtements  der  RKBM amtet  das KontroLlorgan  gleichzeitig  als Aufsichts-

stelle  über  den Datenschutz.  Es handelt  sich dabei  um einen  zusätzlichen  separaten  Auftrag.  Die

jährlich  wiederkehrenden  Aufgaben  als AufsichtssteLle  über  den  Datenschutz  stützen  sich auf  die  kan-

tonalen  gesetzlichen  Vorschriften2  sowie  allenfalLs  ergänzenden  Vorschriften  der Einwohnerge-

meinde.  Der  Auftrag  bezieht  sich nur  auf  die  formelle  Prüfung  der  Einhaltung  der  Datenschutzbestim-

mungen.  Die Behandlung  von Beschwerden  im Zusammenhang  mit  DatenschutzverLetzungen  erfordert

jeweils  einen  separaten  Auftrag.

Berichterstattung

Zuhanden  der  Regionalversammlung  erstelten  wir  einen  zusammenfassenden  Bericht  über  das Ergeb-

nis der  Prüfung  und geben  eine  Empfehlung  ab, ob die  Jahresrechnung  zu genehmigen  oder  aufgrund

von  Verstössen  gegen  gesetzliche  oder  andere  Vorschriften  über  die  Jahresrechnung  allenfaLls  zurück-

zuweisen  ist (Art.  126  Abs. 1 GV).

FestgestelLte  Verstösse  gegen  Gesetz,  Reglemente  oder  Verordnungen,  welche  nicht  die  Jahresrech-

nung  oder  die  Buchführung  betreffen,  werden  wir  Ihnen  - und in wichtigen  Fällen  der  Regionalver-

sammlung  - melden.

Über  wesentLiche  Ereignisse  zwischen  dem Datum  unseres  Berichts  an die  Regionalversammlung  und

der  Beschlussfassung  durch  die  RegionalversammLung  werden  Sie uns gegebenenfaLls  umgehend  infor-

mieren.

Ferner  halten  wir  in einem  separaten  Kurzbericht  die  Ergebnisse  unserer  Tätigkeit  als Aufsichtsstelle

über  den Datenschutz  zuhanden  der  Regionalversammlung  fest.

Vorgängig  werden  wir  die  Berichte  - sofern  vom  Normalwortlaut  abweichend  - mit  Ihnen  besprechen.

Schweizer  Standard  zur  Abschlussprüfung  (SA-CH,  Ausgabe  2022):  PS 89ü -Prüfung  der  Existenz  des internen  Kontrolksys-

ems-

Datenschutzgesetz  (KDSG, BSG 1 52.ü4),  Datenschutzverordnung  (DSV, BSG 152.040.  1 ) und Direktionsverordnung  über  Informa-

tionssicherheit  und Datenschutz  (ISDS DV. BSG 152.040.2)

BDü AG, mit  Hauptsitz  in Ziirich,  ist  die  unabhängige,  rechtlich  selbstsföndige  Schweizer  Mitgliedsfirma  des intemationalen  BDO Netzwerkes.
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Berufsgrundsätze

Unsere  Dienstleistungen  erbringen  wir  nach  den Standes-  und Berufsregeln  von EXPERTsuisse

Empfangsbestätigung

Dieses  Bestätigungsschreiben  gilt  auch  für  zukünftige  Prüfungen,  solange  es nicht  widerrufen,  geän-
dert  oder  durch  ein neues  Schreiben  ersetzt  wird.

Bitte  senden  Sie uns ein rechtsgültig  unterzeichnetes  Exemplar  dieses  Schreibens  zurück,  wodurch  Sie
die  Bedingungen  des Auftrags  zur  Prüfung  der  Jahresrechnung  einschliesslich  der  jeweiligen  Verant-
wortlichkeiten  anerkennen  und sich damit  einverstanden  erkLären.

Wir  freuen  uns auf  eine  gute  Zusammenarbeit  mit  Ihnen  und Ihren  Mitarbeitenden  und bedanken  uns
für  das zum  Ausdruck  gebrachte  Vertrauen  und  versichern  Ihnen,  dass wir  der  Prüfung  der  Jahresrech-

nung  unsere  volLe  Aufmerksamkeit  widmen  werden.

Für Fragen  5tehen  Ihnen  die  Unterzeichnenden  gerne  zur  Verfügung.

FreundLiche  Grüsse

BDO AG

Bernhard  Remund ppa. Maik  Morf

Einversföndniserkfürung  der  Geschäftsleitung

Wir  erkLären  uns mit  dem  vorstehenden  InhaLt  dieses  Schreibens  einverstanden:

Ort/Datum:

2*aap*aaqaaFZaaaLaa,aai"'a.0.0zaaay.

Unterschrifteg,

BDO AG, mit  Hauptsitz  in Zürich,  ist  die  unabMngige,  rechtlich  selbstsföndige  Schweizer  Mitgliedsfirma  des internationalen  BDCI Netzwerkes.


